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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 

 

HYPOFY GmbH 

Schwindstr. 5 

76135 Karlsruhe 

- im Folgenden „Anbieter“ - 

 

für Software-Nutzungsverträge mit gewerblichen Kunden 

- im Folgenden „Kunde“ - 

- Anbieter und Kunde im Folgenden die „Parteien“ - 

 

Stand: 01.09.2025 

Präambel 

Der Anbieter betreibt eine Anwendung (im Folgenden die „App“), mit deren Hilfe 
registrierte Nutzer (im Folgenden die „Endnutzer“) Angebote zu Immobiliendarle-
hen einholen können. Des Weiteren betreibt der Anbieter eine Web-Anwendung 
(im Folgenden das „CRM“), das der Kunde zur Verwaltung der Endnutzer einsetzen 
kann. Die Gesamtheit des Systems besteht aus der App und dem CRM (im Folgen-
den die „Anwendung“). Die Anwendung wird als „HYPOFY“ und in Form verschiede-
ner White Label-Instanzen bereitgestellt. Der Geltungsbereich dieser AGB erstreckt 
sich auf sämtliche Instanzen.  

Das CRM der „HYPOFY“ App ist unter https://app.hypofy.de erreichbar. Um die Funk-
tionen der App vollumfänglich nutzen zu können, müssen Endnutzer innerhalb der 
App relevante Angaben zu ihrer Person und zur zu finanzierenden Immobilie ange-
ben. Die Angebote werden anschließend, je nach Verfügbarkeit, von sog. Darlehens-
plattformen über eine Schnittstelle automatisiert abgerufen. Die Plattform Euro-
pace, ein europäischer Marktplatz für Finanzierungsprodukte, der von der Europace 
AG, Heidestraße 8, 10557 Berlin (im Folgenden „Europace“) betrieben wird, ist eine 
solche Darlehensplattform. Ebenfalls ist die Plattform ehyp, die von der Prohyp 
GmbH, Domagkstraße 34, 80807 München (im Folgenden „Prohyp“) ist eine ver-
gleichbare Darlehensplattform. 

Schwerpunkt der Tätigkeit des Kunden ist insbesondere, aber nicht ausschließlich 
die Vermittlung von Finanzierungsprodukten externer Produktanbieter (nachfol-
gend „Finanzierungsgeber“) an Interessenten, die auf der Suche nach Finanzie-
rungslösungen sind. Kunden, die unmittelbar oder mittelbar an die Europace- oder 
Prohyp-Plattform angebunden sind, können die Integration der App an diese 
Schnittstelle in Anspruch nehmen. 
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Der Kunde ist daran interessiert, in die Datenbank der Anwendung als Berater auf-
genommen zu werden, damit die Finanzierungsanfragen der Endnutzer der App an 
den Kunden übermittelt werden können und er diese im Anschluss mithilfe der Eu-
ropace- oder Prohyp-Plattform bearbeiten kann. Voraussetzung hierfür ist ein be-
stehender Zugang des Kunden zur Europace- oder Prohyp-Plattform. Dieser wird 
nicht von dem Anbieter zur Verfügung gestellt. Ferner unterstützt der Anbieter 
nicht bei der Einrichtung eines solchen Zugangs. 

Die Anbindung des Kunden an die Anwendung, um die Nutzung durch den Kunden 
zu ermöglichen, erfolgt gegen Zahlung einer monatlich oder jährlich zu entrichten-
den Lizenzgebühr, die vom Kunden an den Anbieter zu zahlen ist. 

1. Gegenstand der Leistungen des Anbieters 

1.1 Der Anbieter erteilt dem Kunden die bestellten Lizenzen zur Nutzung der An-
wendung „HYPOFY“ oder ein vergleichbaren White Label-Instanz und den 
damit verbundenen Daten und sonstiger Software. 

1.2 Der Anbieter räumt dem Kunden mit Bereitstellung das nicht ausschließli-
che, zeitlich auf die Vertragslaufzeit beschränkte, nach der vertraglichen Ver-
einbarung ordentlich und im Übrigen nur außerordentlich kündbare oder 
aussetzbare, nicht übertragbare Recht ein, die Leistung einschließlich etwaig 
zur Nutzung der Leistung körperlich zur Verfügung gestellter Zugangssoft-
ware zu nutzen. 

1.3 Die Vertragssoftware steht ausschließlich zur Nutzung über das Internet zur 
Verfügung. Der Kunde ist für die ausreichende Anbindung an das Internet, 
z.B. über DSL oder sonstige Breitbandanschlüsse, sowie die Einhaltung der 
Systemvoraussetzungen selbst verantwortlich. Alle damit in Zusammenhang 
stehenden Kosten trägt der Kunde. 

1.4 Der Kunde erhält die Zugangsdaten der einzelnen Lizenzen zur Nutzung der 
Anwendung per E-Mail oder vergibt diese im Zuge des Onboardingprozesses 
im CRM selbstständig. 

1.5 Der Anbieter wird den Kunden für die Dauer dieses Vertrages in die Daten-
bank der App aufnehmen. Der Anbieter wird zu diesem Zweck die folgenden 
Leistungen erbringen: 

1.5.1. Onboarding des Kunden gem. Ziff. 2; 

1.5.2. Übermittlung von Finanzierungsanfragen der Endnutzer an den Kun-
den gem. Ziff. 3; 

1.5.3. Support des Kunden gem. Ziff. 5; 

1.6 Der Anbieter ist berechtigt, die Software im eigenen Rechenzentrum zu be-
treiben oder sich hierfür eines externen Dienstleisters zu bedienen. 

1.7 Der Anbieter stellt die Software an ihrem Übergabepunkt zum Internet mit 
einer durchschnittlichen Verfügbarkeit von 97,5 % bezogen auf das 
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Kalenderjahr zur Verfügung. Wartungsarbeiten, die eine Unterbrechung von 
weniger als 60 Sekunden verursachen, zählen zur verfügbaren Nutzungszeit. 
Wird am Ende eines Kalenderjahres festgestellt, dass die Verfügbarkeitszu-
sage nicht eingehalten wurde, gilt folgende pauschalierte Minderung der im 
Abrechnungszeitraum gezahlten Vergütung als vereinbart (Nichtverfügbar-
keitsstaffel):  

1.7.1. Minderung von 95% < 97,5% = 5%; 90% < 95% = 10%; < 90% = 20% 

1.8 Der Anbieter ist jederzeit berechtigt, die Vertragssoftware nach eigenem Er-
messen weiterzuentwickeln und zu verändern. Der Kunde hat keinen An-
spruch auf Weiterentwicklung und oder Veränderung durch den Anbieter. 
Der Anbieter wird zur Erbringung der vorstehenden Leistungen Dritte als Un-
terauftragnehmer heranziehen. 

1.9 Bei der Anwendung handelt es sich um geistiges Eigentum des Anbieters 
und seiner Lieferanten. Struktur, Organisation und Code der Software sowie 
alle Teile hiervon, stellen wertvolle Betriebsgeheimnisse und vertrauliche In-
formationen des Anbieters und seiner Lieferanten dar. Die Software und ihre 
Bestandteile sind gesetzlich geschützt (z. B. durch das deutsche Urheber-
recht). Sofern nicht ausdrücklich in diesem Vertrag vereinbart, werden dem 
Kunden keine geistigen Eigentumsrechte an der Software oder Teilen davon 
gewährt und sämtliche Rechte, die nicht ausdrücklich durch diesen Vertrag 
gewährt werden, sind dem Anbieter und seinen Lieferanten vorbehalten. Ein 
Reverse Engineering der Dienstleistungen und Produkte des Anbieters sowie 
Ihrer Lieferanten durch den Kunden ist in jeglicher Form untersagt. 

1.10 Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software über die nach Maßgabe dieses 
Vertrages erlaubte Nutzung hinaus zu nutzen oder von Dritten nutzen zu las-
sen oder sie wissentlich Dritten zugänglich zu machen, die keine Named User 
sind. Insbesondere ist es dem Kunden nicht gestattet, die Software oder Teile 
davon zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen, zu veräußern oder 
zeitlich begrenzt zu überlassen, vor allem nicht zu vermieten oder zu verlei-
hen. Dies gilt auch für alle dem Kunden überlassenen Vertrags- und Lizenz-
unterlagen. 

1.11 Der Kunde stimmt der Kontaktaufnahme durch den Anbieter zu werblichen 
Zwecken (z.B. zur Information über neue Produkte und Funktionen) zu. 

2. Onboarding des Kunden 

2.1 Der Anbieter erbringt die nachstehend beschriebenen Onboarding-Leistun-
gen:  

2.1.1. Aufnahme des Kunden (insb. Name, Kontakt, Unternehmen, Bild des 
Kunden) in die Datenbank der App;  

2.1.2. Einrichten einer Kalenderintegration in Abstimmung mit dem Kun-
den, um Endnutzern die Möglichkeit zu geben, beim Kunden einen 
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Termin zu buchen. Der Anbieter weist daraufhin, dass der gesamte 
Funktionsumfang der Plattform nur durch die Integration einer 
Calendly-Schnittstelle (mind. Abonnement „Standard“) gewährleistet 
werden kann. Die Kosten, sofern anfallend, der Kalender-Schnittstelle 
trägt der Kunde; 

2.1.3. Herstellen einer Verknüpfung zwischen dem Europace- oder Prohyp-
Konto des Kunden und dem Backend der App (im Folgenden die 
„Schnittstelle“) zur Übertragung von Informationen und Dokumenten 
der Endnutzer in das Europace-oder Prohyp-Konto des Kunden. 

2.2 Der Onboarding-Prozess kann nur durchgeführt werden, wenn der Kunde 
die zum jeweiligen Zeitpunkt für das Onboarding notwendigen Informatio-
nen zur Verfügung stellt. Der Kunde steht dafür ein, dass die von ihm zum 
Zwecke des Onboardings übermittelten Daten zutreffend, korrekt und voll-
ständig sind. Er verpflichtet sich, dem Anbieter alle zukünftigen Änderungen 
der gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen, soweit diese für den vor-
liegenden Vertrag relevant sind. 

2.3 Führt der Kunde das Onboarding selbstständig im CRM durch, ist der Kunde 
zur Verifizierung seiner E-Mailadresse durch den vom Anbieter per E-Mail be-
reitgestellten Verifizierungslink verpflichtet. Führt der Kunde die Verifizierung 
nicht innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Onboarding durch, behält sich 
der Anbieter das Recht vor, das Konto des Kunden zu sperren. 

3. Übermittlung von Finanzierungsanfragen an den Kunden 

3.1 Der Anbieter wird Finanzierungsanfragen, die von Endnutzern der App ein-
gereicht wurden, an den betreffenden Kunden weiterleiten. Der Anbieter 
übermittelt dabei mindestens die nachstehend genannten Informationen 
des Endnutzers an den Kunden. Der Anbieter bemüht sich, ist aber nicht dazu 
verpflichtet, weitere, zur Sachbearbeitung des Endkunden nützliche Informa-
tionen über den Endnutzer, an den Kunden zu übermitteln. Die personenbe-
zogenen Angaben des Endnutzers beziehen sich auf den Hauptantragsteller 
des Finanzierungsvorhabens. 

3.1.1. Name 

3.1.2. E-Mail-Adresse 

3.1.3. Telefonnummer 

3.2 Voraussetzung für die Übermittlung von Finanzierungsanfragen an den Kun-
den ist eine Zuordnung des Endnutzers zum jeweiligen Kunden. Diese Zu-
ordnung erfolgt bei der Registrierung des Endnutzers, sofern dieser die In-
stallation der App über einen individuellen Link (im Folgenden „Empfeh-
lungs-/Einladungslink“), den der Kunde dem Endnutzer bereitstellt, erfolgt. 
Dieser Link enthält die Information, dass Endnutzer, die die App über diesen 
Link installieren, dem Kunden zuzuordnen sind. Die Erstellung und 
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Verteilung derartiger Links sind Aufgabe des Kunden. 

3.3 Die vom Endnutzer im Rahmen seiner Finanzierungsanfrage übermittelten 
Daten werden automatisiert in das Europace-Konto des Kunden übertragen, 
sofern der Kunde ein solches Konto verbunden und aktiviert hat. Aktualisiert 
der Endnutzer nach der Übermittlung an den Kunden Angaben, die für die 
Sachbearbeitung relevant sind, werden diese automatisch durch den Anbie-
ter im entsprechenden Europace-Vorgang des Kunden aktualisiert. Hierzu 
zählen auch Dokumente, die ein Endnutzer über die App zur Kreditsachbear-
beitung hochladen kann. Der Kunde kann einen Vorgang in der Berateran-
sicht sperren, sodass die Synchronisation zu Europace unterbrochen wird. Die 
Synchronisation der Daten und Dokumente mit dem Prohyp-Konto des Kun-
den geschieht nicht automatisiert, sondern erfolgt manuell durch die Bedie-
nung des CRMs durch den Kunden.  

3.4 Um den Endnutzer zu Aktivitäten in der App, z.B. zu Terminbuchungen oder 
Angabe weiterer Daten, zu bewegen, sendet der Anbieter automatisierte 
Nachrichten an den Endnutzer. Diese Nachrichten werden meist per Push-
Nachricht, Chat-Nachricht oder E-Mail versandt. Die Nachrichten werden teil-
weise aus Kundensicht formuliert und mit dem Namen des Kunden unter-
schrieben. Der Kunde räumt dem Anbieter das Recht ein, derartige Nachrich-
ten automatisiert in seinem Namen an den Endnutzer zu senden. 

4. Reklamation von übermittelten Finanzierungsanfragen 

4.1 Die Reklamation von Finanzierungsanfragen ist ausgeschlossen. 

5. Support 

5.1 Der Anbieter wird Fehler, die im Zusammenhang mit den Leistungen gemäß 
Ziff. 2 und 3 auftreten, wie folgt bearbeiten: 

5.2 Ein Fehler liegt vor, wenn eine vollständige Übertragung der Informationen 
und Dokumente der Endnutzer in das Europace-Konto des Kunden aufgrund 
einer Fehlfunktion der Schnittstelle nicht möglich ist, 

5.3 Die Fehlerbehandlung umfasst die Eingrenzung der Fehlerursache, die 
Fehlerdiagnose sowie Leistungen, die auf die Behebung des Fehlers gerichtet 
sind (insbesondere Sicherheitspatches und Bugfixes). Die Fehlerbehandlung 
erfolgt im Rahmen der branchenüblichen Sorgfalt. Details zur Fehlerbehand-
lung finden sich in Anlage 1 zu diesem Vertrag.  

5.4 Leistungen der Fehlerbehandlung können auch durch eine Umgehung oder 
Update-Lieferung und nach Absprache mit dem Kunden auch durch Bereit-
stellung eines Upgrades oder einer neuen Version erfolgen.  

5.5 Nicht von der Fehlerbehandlung umfasst sind Störungen in oder aufgrund 
der der Europace- oder Prohyp-Plattform zugrundeliegenden technischen 
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Infrastruktur. Für die Wartung und Pflege der der Europace- und Prohyp-
Plattform zugrundeliegenden technischen Infrastruktur ist der Anbieter 
nicht verantwortlich. 

6. Mitwirkungspflichten des Kunden  

6.1 Der Kunde verpflichtet sich, mit dem Anbieter eng und effizient zusammen-
zuarbeiten, insbesondere 

6.1.1. festgestellte Fehler von erbrachten Leistungen der Anbieter nach Maß-
gabe von Ziff. 5 und Anlage 1 zu diesem Vertrag mitzuteilen, 

6.1.2. Anlagen, Einrichtungen und zur Zusammenarbeit fachlich geeignetes 
Personal, soweit zur Leistungserbringung erforderlich, auf eigene Kos-
ten zur Verfügung zu stellen,  

6.1.3. seine Mitwirkungspflichten fristgerecht zu erfüllen und Erklärungen 
fristgerecht abzugeben. 

6.2 Der Kunde hat vor der Fehlermeldung an den Anbieter im Rahmen seiner 
Möglichkeiten eine Analyse der Soft- und Hardwareumgebung durchzufüh-
ren, um sicherzustellen, dass der Fehler nicht auf Komponenten zurückzu-
führen ist, die nicht Gegenstand dieses Vertrags sind. 

6.3 Der Kunde steht dafür ein, dass die von ihm zwecks Aufnahme in die Daten-
bank gemäß Ziff. 2.1.1 gegenüber dem Anbieter gemachten Angaben zutref-
fend, korrekt und vollständig sind. Der Kunde verpflichtet sich, dem Anbieter 
alle künftigen Änderungen der gemachten Angaben unverzüglich mitzutei-
len. 

6.4 Kommt der Kunde mit der Erfüllung der in seiner Verantwortung liegenden 
Handlungen in Verzug, ruhen für die Dauer des Verzugs die Leistungsver-
pflichtungen von dem Anbieter, die ohne diese Handlung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Mehraufwand erbracht werden können.  

6.5 Vorstehende Mitwirkungspflichten des Kunden sind Vertragspflichten.  

7. Vergütung und Zahlung 

7.1 Dieser Vertrag kommt mit der Bestellung der Lizenz/en durch den Kunden 
(Onboarding-Prozess im CRM) und der schriftlichen Annahme der Bestellung 
durch den Anbieter (per E-Mail) zustande. Nach Vertragsannahme hat der 
Anbieter für die individuelle Einrichtung der zum Betrieb erforderlichen Soft-
wareumgebung und die Zusendung der Zugangsdaten 5 bereitstellungsfreie 
Werktage. Vorstehendes findet sinngemäß auch dann Anwendung, wenn 
der Vertrag über ein individuelles Angebot bzw. individuelle Bestellung zu-
stande kommt.  

7.2 Die vom Kunden an den Anbieter zu zahlende Gebühr wird auf der Webseite 
des Anbieters und im Onboarding-Prozess im CRM ausgewiesen. Spätestens 
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bei der Einrichtung einer Zahlungsmethode zur monatlichen oder jährlichen 
Abrechnung wird die Gebühr final ausgewiesen. Der Kunde muss zur Nut-
zung der Anwendung mindestens die Basislizenz buchen. Weitere Funktio-
nalitäten sind ggf. erst durch Buchung eines Zusatzpakets zugänglich. Die 
Zusatzpakete, deren Umfang und deren Kosten werden auf der Webseite des 
Anbieters und im CRM ausgewiesen. 

7.3 Die ersten 14 Tage der Vertragslaufzeit gelten als kostenlose Testphase. Für 
diesen Zeitraum fallen keine Lizenzgebühren an. Nach Ablauf der Testphase 
wird der Zugang des Kunden zur Anwendung automatisch gesperrt, sofern 
der Kunde bis dahin kein kostenpflichtiges Abonnement gebucht hat. Mit 
Buchung eines Abonnements wird der Zugang freigeschaltet und die Zah-
lungspflicht tritt ab diesem Zeitpunkt ein. 

7.4 Die gemäß Ziff. 7.1 geschuldete Vergütung ist 14 Kalendertage nach Zugang 
der Rechnungen zur Zahlung fällig. Alle Gebühren und Preise verstehen sich 
zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

7.5 Gerät der Kunde mit der Zahlung der Lizenzgebühr mehr als 14 Tage in Ver-
zug, ist der Anbieter berechtigt den Zugang zu der Vertragssoftware bis zum 
Ende des Zahlungsverzugs zu sperren. 

8. Stellung des Kunden; keine Haftung des Anbieters für die Tätigkeit des 
Kunden und Endnutzers 

8.1 Die Bearbeitung von über die App an den Kunden übermittelten Finanzie-
rungsanfragen und die Beratung des Endnutzers ist alleinige Angelegenheit 
des Kunden. Der Kunde verpflichtet sich, die geltenden datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen, insbesondere DSGVO und BDSG, einzuhalten und 
Endnutzer nur im Rahmen ihrer Einwilligung und der vertraglich vereinbar-
ten Zwecke zu kontaktieren. 

8.2 Der Anbieter übernimmt weder für die wahre Identität von Endnutzern noch 
für die Richtigkeit der von diesen im Rahmen einer Finanzierungsanfrage ge-
machten Angaben eine Gewähr. Der Kunde ist selbst gehalten, sich in geeig-
neter Weise über die wahre Identität des Endnutzers sowie die Richtigkeit 
seiner Angaben zu informieren. 

8.3 Der Kunde erbringt seine Vermittlungstätigkeiten im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung. Er ist verpflichtet, dies nach außen kenntlich zu ma-
chen. 

8.4 Der Kunde darf weder als Vertreter des Anbieters auftreten, noch ist er befugt, 
Erklärungen für den Anbieter abzugeben oder den Anbieter rechtsgeschäft-
lich zu vertreten.  

8.5 Der Kunde darf keine Zahlungen oder Erklärungen von Endkunden, die über 
die Inanspruchnahme des Finanzproduktes hinausgehen, in irgendeiner 
Form entgegennehmen. 
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8.6 Der Kunde wird bei seiner Vermittlungstätigkeit alle einschlägigen gesetzli-
chen Bestimmungen (z.B. §§ 655a ff. BGB, PAngV, EGBGB, Geldwäschegesetz, 
DSGVO und BDSG, GewO) und Berufspflichten beachten. 

8.7 Der Kunde verpflichtet sich das Einverständnis von dritten Parteien, z.B. Nut-
zern der App, seinen eigenen Kunden oder seinen eigenen Partnern (z.B. Zu-
träger und Tippgeber), einzuholen, bevor diese mit den bereitgestellten 
Funktionalitäten der Anwendung zur Zusammenarbeit eingeladen werden. 
Dazu zählt insbes., aber nicht ausschließlich, die Einladung von Kunden über 
das CRM und die Einladung von Zuträgern zum Tippgeberportal.    

8.8 Der Kunde wird bei seiner Vermittlungstätigkeit, soweit diese im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag, insbesondere der Europace- und Prohyp-Plattform 
oder der App, steht, die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns einhalten.  

8.9 Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die Tätigkeit des Beraters, insbe-
sondere nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtmäßigkeit der 
von ihm erbrachten Vermittlungsleistungen gegenüber Endnutzer:innen 
oder Finanzierungsgebern. Sämtliche Ansprüche Dritter, die aus der Vermitt-
lungstätigkeit resultieren, gehen ausschließlich zu Lasten des Beraters. 

9. Zusammenarbeit mit Tippgebern 

9.1 Berater dürfen Dritte („Tippgeber“) in die Vermittlung von Finanzierungsan-
fragen einbeziehen, sofern die Einwilligung der Endnutzer zur Weitergabe ih-
rer personenbezogenen Daten an den Tippgeber und Berater vorliegt. 

9.2 Der Berater ist dafür verantwortlich, dass Tippgeber die datenschutzrechtli-
chen Anforderungen einhalten, insbesondere die DSGVO. Der Anbieter über-
nimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften 
durch Tippgeber. 

9.3 Tippgeber können dem Berater Kundendaten übermitteln, die anschließend 
in der Anwendung zur Bearbeitung genutzt werden. Der Berater stellt sicher, 
dass diese Daten ausschließlich zur Bearbeitung der Finanzierungsanfragen 
genutzt werden. 

9.4 Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
oder den Umfang der von Tippgebern übermittelten Daten. 

9.5 Tippgeber dürfen die Anwendung nicht eigenständig nutzen oder Endnutzer 
kontaktieren. Alle Aktivitäten erfolgen ausschließlich über den Berater. 

10. Pflichten des Kunden bei Vermittlungen über die Europace-Plattform 

10.1 Da für den Abruf von Finanzierungsvorschlägen Technologien der Europace 
AG eingesetzt werden, verpflichtet sich der Kunde, die zur Verfügung gestell-
ten Daten ausschließlich zum Abschluss der Darlehensanfrage über den Eu-
ropace-Marktplatz zu verwenden. Es ist nicht gestattet, die durch die 
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Europace-Technologien validierten Informationen über den Endnutzer über 
andere Kanäle, Vertriebspartner oder Marktplätze abzuschließen außer über 
den Europace-Marktplatz. 

10.2 Der Kunde wird im Zusammenhang mit Vermittlungen über Europace die 
von den jeweiligen Finanzierungsgebern gestellten und auf der Europace-
Plattform hinterlegten Vorgaben beachten. 

10.3 Die Entscheidung über den Vertragsabschluss mit dem jeweiligen Endkun-
den erfolgt bei Vermittlungen über Europace stets ausschließlich durch den 
jeweiligen Finanzierungsgeber. 

10.4 Der Kunde verpflichtet sich, Europace und den Anbieter eine etwaige dro-
hende oder bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
unverzüglich anzuzeigen und beide Gesellschaften über alle im Zusammen-
hang mit der Europace-Plattform stehenden aktuellen Geschäftsvorfälle, ins-
besondere den Stand von Vermittlungen, unaufgefordert zu informieren. 

10.5 Für die Nutzung des Europace-Kontos beachtet der Kunde im Übrigen die 
jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen und Bedienhinweise von Europace. 

11. Laufzeit und Kündigung 

11.1 Die Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten beginnt mit der Buchung eines 
kostenpflichtigen Abonnements durch den Kunden. Vor der Buchung des 
Abos läuft lediglich die kostenlose Testphase. Nach Ablauf der Mindestver-
tragslaufzeit verlängert sich der Vertrag jeweils um weitere 12 Monate, sofern 
er nicht von einer Partei mit einer Frist von 3 Monaten zum Laufzeitende ge-
kündigt wird. Die Kündigungsfrist findet auch auf alle etwaigen Vertragsver-
längerungen Anwendung. 

11.2 Der Vertrag kann darüber hinaus von jeder Partei ohne Einhaltung einer Frist 
aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. 

11.3 Ein wichtiger Grund, der die Anbieter zur Kündigung berechtigt, liegt insbe-
sondere vor, wenn  

a) der Kunde im Zusammenhang mit der Vermittlung über Europace 
schuldhaft und in erheblicher Weise gegen (a) die auf der Europace-
Plattform eingestellten Vorgaben von Finanzierungsgebern für das je-
weils vermittelte Finanzprodukt oder (b) die Bestimmungen dieses 
Vertrages verstoßt, 

b) der Kunde bei seiner Vermittlungstätigkeit wiederholt gegen gesetzli-
che Bestimmungen verstößt und die Verstöße auch auf eine Abmah-
nung durch die Anbieter nicht innerhalb angemessener Frist abstellt. 

11.4 Ab dem Zeitpunkt der Kündigung werden dem Kunden keine neuen Finan-
zierungsanfragen mehr übermittelt. Die Vorgänge werden in HYPOFY archi-
viert; der Kunde hat danach keinen Zugriff mehr auf diese Vorgänge. 
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11.5 Jede Kündigung hat in Text- oder in Schriftform zu erfolgen. 

12. Geheimhaltung und Datenschutz 

12.1 Die Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Vertragsanbahnung und -
durchführung erlangten Kenntnisse von vertraulichen Informationen und 
Betriebsgeheimnissen (im Folgenden „Betriebsgeheimnisse“) der jeweils an-
deren Partei zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur für Zwe-
cke der Durchführung des Vertrags zu verwenden. Dazu zählen insbes. Infor-
mationen zur Vergütung und Laufzeit des Vertrags. 

12.2 Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für Betriebsgeheimnisse, die 
(i) zur Zeit ihrer Übermittlung durch die Vertragspartei bereits offenkundig 
oder einer anderen Vertragspartei bekannt waren; (ii) nach ihrer Übermitt-
lung durch die Vertragspartei ohne Verschulden einer anderen Vertragspar-
tei offenkundig geworden sind; (iii) nach ihrer Übermittlung durch die Ver-
tragspartei einer anderen Vertragspartei von dritter Seite auf nicht rechtswid-
rige Weise und ohne Einschränkung in Bezug auf Geheimhaltung oder Ver-
wertung zugänglich gemacht worden sind; (iv) die von einer Vertragspartei 
eigenständig, ohne Nutzung der Betriebsgeheimnisse einer anderen Ver-
tragspartei, entwickelt worden sind; (v) die gemäß Gesetz, behördlicher Ver-
fügung oder gerichtlicher Entscheidung veröffentlicht werden müssen – vo-
rausgesetzt, die veröffentlichende Partei informiert die anderen Vertragspar-
tei hierüber unverzüglich und unterstützt sie in der Abwehr derartiger Verfü-
gungen bzw. Entscheidungen; oder (vi) soweit der Vertragspartei die Nut-
zung oder Weitergabe der Betriebsgeheimnisse auf Grund zwingender ge-
setzlicher Bestimmungen oder auf Grund dieses Vertrags gestattet ist. 

12.3 Die Parteien halten die Regeln des Datenschutzes ein und unterstützen sich 
gegenseitig in angemessenem Umfang, soweit eine Partei ihren daten-
schutzrechtlichen Pflichten nicht ohne Mitwirkung einer anderen Partei 
nachkommen kann. 

12.4 Soweit Anbieter und Kunde Zwecke und Mittel der Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Zusammenhang mit der Übermittlung und Bearbei-
tung von Finanzierungsanfragen gemeinsam festlegen, sind die Parteien ge-
meinsam Verantwortliche im Sinne des Art. 26 DSGVO. Die Parteien werden 
in diesen Fällen eine gesonderte Vereinbarung über die gemeinsame Verant-
wortlichkeit abschließen, in der insbesondere festgelegt wird, wer welche da-
tenschutzrechtlichen Pflichten erfüllt. Im Übrigen verarbeiten die Parteien 
personenbezogene Daten in eigener datenschutzrechtlicher Verantwortlich-
keit. 

12.5 Soweit der Anbieter personenbezogene Daten ausschließlich im Auftrag und 
nach Weisung des Kunden verarbeitet (insbesondere im Rahmen der Bereit-
stellung und des Hostings des CRM), erfolgt die Verarbeitung als Auftragsver-
arbeitung im Sinne des Art. 28 DSGVO. Für diese Fälle gilt der zwischen den 
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Parteien geschlossene Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV), der Be-
standteil dieses Vertrags ist. 

12.6 Unabhängig von einer etwaigen Auftragsverarbeitung verarbeitet der Anbie-
ter personenbezogene Daten auch zu eigenen Zwecken als eigenständiger 
Verantwortlicher, insbesondere zur Vertragsdurchführung, Abrechnung, IT-
Sicherheit, Missbrauchsprävention und Produktverbesserung. 

13. Haftung 

13.1 Der Anbieter haftet gegenüber dem Kunden – gleich aus welchem Rechts-
grund – auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

13.1.1. Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet der Anbieter un-
beschränkt. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Anbieter nur für 
Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Ver-
pflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die an-
dere Partei regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 
die Haftung von Anbieter jedoch auf den Ersatz des vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schadens beschränkt. 

13.1.2. Die sich aus Ziff. 13.1.1 ergebenden Haftungsausschlüsse und Haftungs-
beschränkungen gelten nicht, soweit der Anbieter einen Mangel arg-
listig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache 
übernommen oder eine Eigenschaft der Sache zugesichert hat, für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, sowie im Fall einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

13.2 Soweit die Haftung des Anbieters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen. 

14. Schlussbestimmungen 

14.1 Die Beziehungen zwischen den Parteien unterliegen ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 
1980 (CISG) gilt nicht. 

14.2 Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Karlsruhe, 
Deutschland. Der Anbieter ist auch zur Klageerhebung am Sitz des Kunden 
sowie an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand berechtigt.  

14.3 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, 
eine unzulässige Fristbestimmung oder eine Lücke enthalten, so bleibt die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Soweit 
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die Unwirksamkeit sich nicht aus einem Verstoß gegen §§ 305 ff. BGB (Gel-
tung Allgemeiner Geschäftsbedingungen) ergibt, gilt anstelle der unwirksa-
men Bestimmung eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von 
den Parteien Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt 
für den Fall einer Lücke. Im Falle einer unzulässigen Frist gilt in diesem Fall 
das gesetzlich zulässige Maß. 
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Anlage 1: Fehlerbehandlung 

1. Dem Kunde bekannt gewordene Fehler sind per E-Mail an support@hypofy.de 
zu melden. 

2. Die Fehler werden in folgende Fehlerklassen eingeteilt: 

2.1.1. Klasse 1 (ablaufunterbrechender Fehler): der Betriebsablauf ist unterbro-
chen. Die Schnittstelle bzw. der Code können nicht bzw. nur mit schwer-
wiegenden Einschränkungen genutzt werden; 

2.1.2. Klasse 2 (ablaufbeeinträchtigender Fehler): der Betriebsablauf ist erheb-
lich beeinträchtigt. Die Funktionsweise der Schnittstelle bzw. des Codes 
ist erheblich beeinträchtigt, es kommt zu Fehlfunktionen.  

2.1.3. Klasse 3: (sonstiger Fehler): keine Beeinträchtigung des Betriebsablaufs, 
ein Arbeiten mit der Schnittstelle bzw. dem Code ist möglich, wenn auch 
nicht durchgängig innerhalb der vereinbarten Parameter; Bediener-
freundlichkeit ist verbesserungsbedürftig. Fehlfunktionen können um-
gangen werden 

3. Fehlermeldungen müssen geeignete Informationen beinhalten, damit Anbieter 
bzw. deren Unterauftragnehmer die Fehlerbehandlung beginnen kann. Diese 
Informationen umfassen insbesondere: 

3.1.1. das verwendete Endgerät samt Betriebssystemversion. 

3.1.2. eine Beschreibung zur Reproduktion des Fehlers. 

3.1.3. Fehlermeldung bzw. sich darstellendes Fehlerbild. 

3.1.4. Zeitpunkt des Fehlers. 

3.1.5. betroffener Kunde. 

4. Nach Zugang der entsprechenden Fehlermeldung gelten nachstehende Reak-
tionszeiten:  

4.1.1. Klasse 1: Anbieter bzw. deren Unterauftragnehmer beginnt unverzüg-
lich, spätestens innerhalb von 72 Stunden nach Zugang der Fehlermel-
dung, mit der Fehlerbeseitigung.  

4.1.2. Klasse 2: Anbieter bzw. deren Unterauftragnehmer beginnt unverzüg-
lich, spätestens innerhalb von 96 Stunden nach Zugang der Fehlermel-
dung, mit der Fehlerbeseitigung.  

4.1.3. Klasse 3: Anbieter bzw. deren Unterauftragnehmer beginnt unverzüg-
lich, spätestens innerhalb von 120 Stunden nach Zugang der Fehlermel-
dung, mit der Fehlerbeseitigung.  

5. Reaktionszeit bezeichnet den Zeitraum, innerhalb dessen Anbieter bzw. deren 
Unterauftragnehmer mit der Fehlerbehandlung zu beginnen hat. 

6. Reaktionszeiten laufen während der folgenden Geschäftszeiten von Anbieter 
bzw. deren Unterauftragnehmer: Montag - Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
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Mitteleuropäische Zeit. Ausgenommen sind Sonn- und Feiertage sowie gesetzli-
che Feiertage in Karlsruhe, Deutschland. 

7. Erfolgt die Fehlermeldung außerhalb der vorgenannten Geschäftszeiten, be-
ginnt die Reaktionszeit mit Beginn der nächsten Geschäftszeit. Erfolgt die Feh-
lermeldung innerhalb der Geschäftszeiten, so läuft eine am Ende der Geschäfts-
zeiten dieses Tages noch nicht abgelaufene Reaktionszeit ab dem Beginn der 
nächsten Geschäftszeit weiter. 


